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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1957

Norm

ZPO §328 Abs1

ZPO §375 Abs2

ZPO §503 Z2

Rechtssatz

Kein Verfahrensmangel, wenn das Berufungsgericht bei Beweiswiederholung die Aussagen von Zeugen und Parteien,

die zwar im erstgerichtlichen Verfahren unmittelbar vor dem erkennenden Gericht vernommen wurden, sich jetzt aber

dauernd im Ausland be:nden, aus dem Akte verwertet, ohne ihre neuerliche Vernehmung im Rechtshilfewege zu

veranlassen.
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